
Dasgesetzliche Erbrecht 

Das Ordnungssystem der Vererbung 

• 	Erben erster Ordnung sind die Abkömmlinge, 
also Kinder, Enkel usw. des Erblassers. Die Kinder 
erben zu gleichen Teilen. Lebt ein Kind des 
Erblassers nicht mehr, treten an seine Stelle 
dessen Abkömmlinge. 

• 	Erben zweiter Ordnung sind die Eltern 
des Erblassers und deren Abkömmlinge. 
Ist ein Elternteil verstorben, fällt sein Antei l 
an seine Abkömmlinge, also an die Geschwister 
des Erblassers. 

• 	Erben dritter Ordnung sind die Großeltern 
des Erblassers und deren Abkömmlinge. 

• 	Erben vierter Ordnung (und alle folgenden) 
sind die noch weiter entfernten Verwandten. 

Ehe- und Lebenspartner 

Ehe- und eingetragene Lebenspartner haben 
ebenfalls gesetzlichen Anspruch auf ein Erbe. 

• 	Ehepaare leben, wenn sie nichts anderes vere inbart 
haben, in Zugewinngemeinschaft (siehe Kasten). 
In diesem Fall erbt der überlebende Ehepartner die 
Hälfte des Vermögens; die andere Hälfte entfä llt 
auf die Verwandten erster Ordnung, also Kinder, 
Enkel usw. 

• 	Bei kinderlosen Ehen erbt der überlebende 
Ehepartner drei Viertel des Vermögens, die Eltern 
des Erblassers teilen sich den Rest. 

• 	Auch der überlebende Partner aus einer gültigen 
Lebenspartnerschaft hat Anspruch auf ein Erbe. 
Der Lebenspartner erbt neben den Verwandten der 
ersten Ordnung ein Viertel, neben Verwandten der 
zweiten Ordnung oder neben Großeltern die Hälfte 
der Erbschaft. 

• 	Sind weder Verwandte der ersten noch der zweiten 
Ordnung noch Großeltern vorhanden, erbt der Ehe
oder Lebenspartner allein. 
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